
 

 

Entgeltordnung 
 

für Sonderleistungen der Stadt Schwelm durch die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, 
Anstalt öffentlichen Rechts vom xx.xx.2017 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 5 und 8 Abs. 2 Nr. 5 der Satzung der Stadt Schwelm für das Kom-
munalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ 
vom 17.12.2004 in der bei Erlass dieser Entgeltordnung geltenden Fassung hat der Verwal-
tungsrat der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm (TBS) am xx.xx.2017 folgende Ent-
geltordnung beschlossen: 
 
1. Entgeltpflicht 

 
Für folgende Sonderleistungen der TBS in der Stadt Schwelm werden Entgelte nach den 
Bestimmungen dieser Entgeltordnung erhoben: 
 
1.1. Bereitstellen und Ausgabe von Halteverbotsschildern für private Umzüge gemäß 

Genehmigung der Stadt Schwelm bei Selbstabholung und Rückgabe 
 

1.2. Bereitstellen und Anlieferung von Halteverbotsschildern für private Umzüge gemäß 
Genehmigung der Stadt Schwelm 
 

1.3. Bereitstellen und Ausgabe von Absperrschranken für sonstige private Absperrungen 
gemäß Genehmigung der Stadt Schwelm bei Selbstabholung und Rückgabe 
 

1.4. Bereitstellen und Anlieferung von Absperrschranken für sonstige private Absperrun-
gen gemäß Genehmigung der Stadt Schwelm 
 

1.5. Sonstige Absperrmaßnahmen für Veranstaltungen gemäß Genehmigung der Stadt 
Schwelm 
 

2. Zahlungspflichtige 
 
Zahlungspflichtige sind die Nutzer der unter Nr. 1 aufgeführten Leistungen. 
 

3. Höhe der Entgelte 
 
Die Leistungen zu 1.1 bis 1.4 werden mit Pauschalen abgerechnet. Diese Pauschalen 
umfassen bis zu drei Halteverbotsschildern bzw. zwei Absperrschranken. Je nach benö-
tigtem Material werden Pauschalen kombiniert oder/und ein Vielfaches einer Pauschale 
berechnet.  
 
Neben dem Entgelt ist ein Pfand pro Halteverbotsschild bzw. Absperrschranke zu zahlen, 
das bei mangelfreier Rückgabe erstattet wird. Für fehlende oder beschädigte Schilder 
und Absperrmaterialien werden entsprechende Entgelte für den Ersatz berechnet. 
 
Die Leistungen zu 1.5 werden nach Aufwand verrechnet, wobei jeder Einsatz auf eine 
Viertelstunde gerundet wird. 

 
Entgelttabelle 
 

Nr. Leistung Entgelt 

3.1 Ausgabe Halteverbotsschilder  20,00 € 

3.2 Anlieferung Halteverbotsschilder 150,00 € 

3.3 Ausgabe Absperrschranken 50,00 € 

3.4 Anlieferung Absperrschranken 250,00 € 

3.5 sonstige Absperrmaßnahmen  

3.5.1 Personaleinsatz je Stunde 68.00 € 

3.5.2 KFZ-Einsatz je Stunde und Typ 

 Fahrzeuge bis 7,5 t 

 
15,00 € 

 



 

 

Pfand und Ersatz 
 

Nr. Leistung Entgelt 

3.1.1 Pfand Halteverbotsschild (pro Stück) 15,00 € 

3,3.1 Pfand Absperrschranke (pro Stück) 50,00 € 

3.1.2 Ersatz Halteverbotsschild (pro Stück) 20,00 € 

3.3.2 Ersatz Absperrschranke (pro Stück) 75,00 € 

 

Sollten die von dieser Entgeltordnung erfassten Leistungen umsatzsteuerpflichtig 
werden, so erhöht sich das jeweilige Entgelt um die Umsatzsteuer in der gesetzli-
chen Höhe. 
 

4. Fälligkeit 
 
Entgelte und Pfand sind bei Abholung bzw. Beauftragung bar bei den TBS zu zahlen. 
Das Pfand wird bei Rückgabe erstattet bzw. wird am Folgetag nach erfolgter Abholung 
bar bei den TBS ausgezahlt.  
Soweit relevant wird der Ersatz von Schildern oder Absperrmaterial mit dem Pfand ver-
rechnet. Darüber hinausgehende Beträge sind bei Rückgabe bzw. Abholung zu zahlen. 

 
 

5. Haftungsausschluss 
 
Durch das Bereitstellen und Anliefern von Schildern und Absperrschranken übernehmen 
TBS keine Haftung für die ordnungsmäße Beschilderung/Absperrung. Die Pflicht des 
ordnungsmäßen Aufstellens und Kontrollierens der Schilder bzw. der ordnungsmäßen 
Absperrung nebst Kontrolle obliegt dem Nutzer. 
 

6. Inkrafttreten 
 
Diese Entgeltordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

 


